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Änderung der Richtlinie über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt; 
Vorschlag der Europäischen Kommission - STELLUNGNAHME 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bedankt sich für die Übermittlung des Vorschlags 
zur Änderung der Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbin-
nenmarkt und nimmt wie folgt Stellung: 

 

I. ALLGEMEINES 

Die von der Europäischen Kommission (EK) geplanten kurzfristigen und scheinbar anlassfall-
bezogenen Änderungen werden von uns kritisch bewertet. Diese Überarbeitung der Richtli-
nie über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt hätte weitreichende Auswir-
kungen auf zukünftige Pipelineprojekte mit europäischen Drittstaaten. Aus Sicht der WKÖ 
ist die Errichtung zusätzlicher Energieinfrastruktur immer ein Beitrag zu einer gesteigerten 
Energieversorgungssicherheit. Unternehmen sollten grundsätzlich entscheiden können, ob 
ein konkretes Projekt notwendig bzw. ökonomisch sinnvoll ist. 
 

Fehlende Planungs- und Rechtssicherheit 

Abgesehen von der fraglichen regulatorischen Durchsetzbarkeit und der technischen Mach-
barkeit der geplanten Anwendung von EU-Recht auf Projekte in Ländern bzw. Wirtschafts-
räumen außerhalb der EU (u.a. Russland, Nordafrika), würde die seitens der EK geplante 
Änderung bereits von Unternehmen getroffene Investitionsentscheidungen für künftige 
Pipelineprojekte maßgeblich beeinflussen. Die Folge wäre in Einzelfällen massive Rechts-
unsicherheit (z.B. das Zusammenwirken von EU-Recht mit der United Nations Convention 
on the Law of the Seas UNCLOS).   
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